
An das 
Bürgermeisteramt Iffezheim 

F ü r d ie n a c h s t e h e n d b e s c h r i e b e n e G r u n d s t ü c k s - E n t w ä s s e r u n g s a n l a g e w i r d G e n e h m i g u n g n a c h § 9 A b w S 1 beantragt . 

(1) Bauherrschaft Name 

Beruf 

Anschrift 

Telefon 

(2) Plan Verfasser 3 ' Name 

Anschrift 

Telefon 

(3) Bauleiter 3 1 Name 

Anschrift 

Telefon 

(4) Lage des Grundstücks Gemarkung Iffezheim 

Straße/Flurst. Nr 

Prüfvermerke 

(5) Ist der Bauherr 
Eigentümer? 
Erbbauberechtigter? 
Besteht Miteigentum/ 
Wahnungseigentum 

Wer ist Eigentümer? 

Liegt die Zustimmung aller 
Eigentümer vor? 

ja • nein • 
ja • nein • 

ja • nein • 

Anteil / 

Anteil / 

Anteil / 

Anteil / 

ja • nein • 

(6) Handelt es sich um 

einen Neuanschluß? 

eine Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage? 

eine Änderung der Abwasserleitung 

ja • nein • 

ja • nein • 

ja • nein • 

(7) Soll eingeleitet werden 

häusliches Abwasser 

gewerbliches Abwasser 
— siehe auch Nr. 1 0 ^ 

ja • nein • 

ja • nein • 

(8) Anlagen Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer (Bauherr) und dem mit der Ausfuhrung Beauftragten zu unterzeichnen. 

fach 4 1 Lageplan 1 :SQ0 (mit Einzeichnung samtlicher Gebäude, der Straße, der benachbarten Grundstücke, der Schmutz- und Regenwasser-
anschlußeitungen, der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren Entwässerungsanlagen, Brunnen, 
Gruben, usw., ebenso der in der Nähe der Abwasserleitung vorhandenen Bäume, Masten u. dgl.) 

fach 4 ) Grundrisse der einzelnen Gebäude 1:100 (mit Angabe Uber die Einleitung der Keller und der Geschosse, Uber die Entwässerungsgegen
stände, Uber die Dachableitung und alle Entwässerungsleitungen unter Angabe des Materials, der lichten Weite, der Entlüftungen und der 
Absperrschieber oder RUckstauverschlUsse). 

fach 4 ' Schnitte der zu entwässernden Gebäudeteile 1:100 in der Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, 
derDimensionen und der Gebäudeverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungslage und des Straßenkanals, bezagen auf NN). 

fach "' 

1) Der Antrag ist spätestens mit der Baugenehmigung einzureichen! 
2) Satzung über die Öffentliche Abwasserbeseitigung. 
3) Kann bei kleineren Anschlußvorhaben entfallen. 
4) In der Regel dreifach: besondere Anlagen sind nicht erforderlich, wenn die Angaben im Bauplan zum Bauantrag enthalten sind. 



Fragen Antworten Prüfvermerke 

(9) Soll eingebaut werden 
ein Sandfang 
ein Abscheider 
eine Rückstauklappe 
eine Absperrvorrichtung 

ja • 
Ja • 
ja • 
ja • 

nein • 

nein • 

(10) Bei gewerblichem Abwasser 

a) aus welchem Betrieb? 

b) welche Zusammensetzung b) welche Zusammensetzung 

c) Kühl- und Kondens-
waser? 

d) Welche Tagesmenge 
insgesamt? 

ja • nein • c) Kühl- und Kondens-
waser? 

d) Welche Tagesmenge 
insgesamt? 

e) ist das gewerbliche 
Abwasser 
wärmer als 35 C 
giftig? 
fetthaltig? 
sauer? 
alkalisch 

ja • 
ja • 
ja • 
ja • 
ja • 

nein • 
nein • 
nein • 
nein • 
nein Q 

welcher pH-Wert 
strahlungsaktiv? ja • nein • 

sonstige Hinweise 
0 ist eine Entgiftungs- oder 

Neutralisationsanlage 
vorgesehen? 

sonstige Hinweise 
0 ist eine Entgiftungs- oder 

Neutralisationsanlage 
vorgesehen? ja • nein • 

g) Von welcher Spezialfirma? 
(Unterlagen beifügen!) 

g) Von welcher Spezialfirma? 
(Unterlagen beifügen!) 

(11) a) Soll Grundwasser ein
geleitet werden? 

b) Wird alles Frischwasser 
aus der öffentlichen Wasser
versorgung bezogen? 

ja • 

ja • 

nein • 

nein • 

(12) Wurde schon einmal eine 
Abwassereinleitung 
genehmigt? 
Wenn ja: Wann? 

ja • nein • 

(13) Wurde schon einmal ein 
Entwässerungsbeitrag 
entrichtet? 
Wenn |a: Wann? 

ja • nein • 

(14) a) Wie groß ist die Grund
stücksfläche nach dem 
Grundbuch? 

b) Wie groß ist die 
Grundfläche? 
Geschoßfläche? 
Baumassenzahl? (Industriebauten) 

a m 2 

m 2 

m 2 

m 2 

(15) a) Liegt das Grundstück im 
Bereich eines Bebauungs
plans? 

b) Welche Geschoßflächen
zahl ist festgesetzt? 

ja • nein • 

(GFZ) . .._ . 

(Ort, Datum) 

P l a n v e r f a s s e r 3 ) Bau le i te r ' Bauher r 

siehe Sei te 1 ' 


